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Wenn der Auftraggeber Arbeiter für Hilfstätigkeiten an unseren 
Tribünen bereitstellt, bitten wir um Beachtung der folgenden Hinweise.

Grundsätzliches

• Die etwaige Unfall- und Sozialversicherung obliegt dem Auftraggeber

• Die Helfer müssen motiviert sein.

• 	�Die Helfer werden von dem zuständigen Richtmeister der Fa. GS-Tribünen GmbH in ihre
Tätigkeiten eingewiesen und zum sorgfältigen Umgang mit Mensch und Material angehalten.

• Einfaches Verbindungsmaterial (Pflaster, Schere etc.) sollte schnell verfügbar sein.

• Bereitstellung der ortsüblichen Rufnummern zur Unfallversorgung.

• 	�Kein Alkohol und keine sonstigen Drogen vor oder während der Hilfstätigkeiten
(Ausnahme: Zigaretten).

Ausrüstung für jeden Helfer

• Mindestens festes Schuhwerk, besser Sicherheitsschuhe.

• Arbeitshandschuhe.

• �Ausreichend Arbeitskleidung, um gegen Widrigkeiten des Wetters gewappnet zu sein
(Schirmmütze, Regenjacke, kurze Arbeitshose, Ersatzkleidung).

• Ausreichend Sonnenschutz (Sonnen- und Lippencreme).

• �Ausreichend Getränke und Verpflegung. Beachten Sie bitte, dass die Arbeit anstrengend
ist und die Verpflegung entsprechend angepasst ist.
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